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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Langenhorn 78

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirk Hamburg-Nord  Ortsteil 432

 Übersichtsplan M  1 : 10.000
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

GR 2.150 m2

WR

I Zahl der Vollgeschosse, bei Garagen Zahl der oberirdischen Geschosse,
als Höchstmaß 

Reines Wohngebiet

Grundfläche, als Höchstmaß

Baugrenze

z.B. GH 30 Gebäudehöhe über Normalhöhennull, als Höchstmaß
g Geschlossene Bauweise

Kennzeichnungen
Vorhandene Gebäude

Geländeoberfläche bezogen auf Normalhöhennull

Festsetzungen

Hinweise
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (Bundesgesetzblatt I Seite 133), zuletzt 
geändert am 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548, 1551)
Zum Bebauungsplan existiert ein Durchführungsvertrag und ein Vorhaben- und Erschließungsplan (städtebaulich- freiraumplaner- 
ischer Funktionsplan). 
Längenmaße und Höhenangaben in Metern
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich gemäß § 12 Abs. 3, Nr. 1b des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in der Fassung vom 10. 
Mai 2007 (BGBl. I S. 699), zuletzt geändert am 22. April 2020 (BGBl. I S. 840, 842). 
Der Kartenausschnitt (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem)entspricht für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans dem Stand vom Mai 2014. 

Fläche für Stellplätze und Garagen

Stellplätze
Garagen

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

TiefgaragenTGa
Ga

St

Erhaltung von Einzelbäumen

Umgrenzung der Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
sowie die Anpflanzung von Sträuchern

Anpflanzung von Einzelbäumen

FD Nur Flachdächer zulässig

(A) Besondere Festsetzung (siehe § 2)
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ter Flächen muss auf einer Fläche von mindestens 12 m² je 
Baum die Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrat-
aufbaus mindestens 1 m betragen.

15.  Dächer, ausgenommen untergeordnete Dächer von Gau-
ben oder Erkern, mit einer Neigung bis 20 Grad sind bezo-
gen auf die Gebäudegrundfläche zu mindestens 50 v. H. 
und Überdachungen von Stellplätzen sind vollständig mit 
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und zu begrünen. Die Dächer der 
mit „(C)“ bezeichneten Gebäude sind bezogen auf die 
Gebäudegrundfläche zu mindestens 50 v. H. mit einem 
mindestens 15 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-

bau zu versehen und extensiv zu begrünen. Die Begrünung 
ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

16. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Fahrwege, 
Zuwegungen sowie nicht überdachte Stellplatzanlagen in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Nicht 
überdachte Stellplätze sind darüber hinaus mit Vegeta-
tionsanteilen von mindestens 50 v. H. herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 17. Juni 2020.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte

§ 1

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Langenhorn 78 
für den Geltungsbereich zwischen Hattinger Stieg und Walter-
Schmedemann-Straße (Bezirk Hamburg-Nord, Ortsteil 432) 
wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Hattinger Stieg – West- und Nordgrenze des Flurstücks 8427 
der Gemarkung Langenhorn – Walter-Schmedemann-Straße.

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und die ihm beigegebene Begründung werden beim 
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niederge-
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1.  Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche 
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie 
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetz-
buchs aufgehoben, weil das mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der 
darin nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimm-
ten Frist durchgeführt wurde, oder weil der Träger des Vor-
habens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des 
Baugesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Durchführung des vorhabenbezoge-

Verordnung 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Langenhorn 78

Vom 18. Juni 2020

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), 
geändert am 27. März 2020 (BGBl. I S. 587, 591), in Verbin-
dung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleit-
planfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 
1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 20. Februar 2020 
(HmbGVBl. S. 148, 155), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert 
am 24. Januar 2020 (HmbGVBl. S. 92), in Verbindung mit § 9 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 4. März 
2020 (BGBl. I S. 440), § 81 Absatz 2a der Hamburgischen Bau-
ordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), 
zu  letzt geändert am 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 148, 155), 
sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverord-
nung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt 
geändert am 20. Februar 2020 (HmbGVBl. S. 148, 155), wird 
verordnet:
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nen Bebauungsplans innerhalb der genannten Frist gefähr-
det ist, können keine Ansprüche geltend gemacht werden. 
Wird diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1 
genannten Gründen aufgehoben, kann unter den in den 
§§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vorausset-
zungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädi-
gungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird.

3.  Unbeachtlich werden

a)  eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

b)  eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

c)  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich 
sind.

§ 2

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gelten nachstehende Vorschriften:

 1.  Im reinen Wohngebiet sind im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsver-
trag verpflichtet.

 2.  Im reinen Wohngebiet sind sonstige Anlagen für soziale 
Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets 
dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke allgemein zulässig.

 3.  Im reinen Wohngebiet sind Überschreitungen der südli-
chen und westlichen Baugrenzen durch Balkone auf je zur 
Hälfte der Fassadenlänge bis zu 2 m und durch zum Haupt-
gebäude zugehörige Terrassen bis zu 4 m zulässig.

 4.  Im reinen Wohngebiet sind an den mit „(A)“ bezeichneten 
Baugrenzen Überschreitungen der Baugrenzen unzulässig.

 5.  Im reinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen 
und auf den festgesetzten Flächen für Garagen und Stell-
plätze zulässig.

 6.  Im reinen Wohngebiet sind Tiefgaragen sowie in Unterge-
schossen befindliche Abstellräume, Technikräume und 
Versorgungsräume nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie innerhalb der Flächen für Tief-
garagen zulässig.

 7.  Im reinen Wohngebiet sind Dach- und Technikaufbauten 
nur auf Gebäudeteilen mit einer Gebäudehöhe von min-
destens 38 m über Normalhöhennull zulässig. Eine Über-
schreitung der festgesetzten Gebäudehöhen durch Dach- 
und Technikaufbauten sowie Brüstungen und Einhausun-
gen sind bis zu 1,5 m zulässig. Sie sind mit Ausnahme von 
Solaranlagen zusammenzufassen und auf maximal 40 vom 
Hundert der zusammenhängenden Dachfläche eines 
Gebäudes begrenzt anzuordnen und einzuhausen oder zu 
verdecken.

 8.  Die Flachdächer und flach geneigten Dächer von Wohnge-
bäuden und Carports sind mit einem mindestens 8 cm star-
ken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und zu 
begrünen. Von einer Begrünung der Dachflächen kann 
nur in den Bereichen abgesehen werden, die als Terrassen, 
der Belichtung, der Be- und Entlüftung oder der Auf-
nahme von technischen Anlagen dienen.

 9.  Nicht überbaute Flächen auf Tiefgaragen sind mit einem 
mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und zu begrünen. Hiervon ausgenommen 
sind die erforderlichen befestigten Flächen für Terrassen, 
Wege, Freitreppen, Platz- und Spielflächen. Soweit Baum-
pflanzungen vorgenommen werden, muss auf einer Fläche 
von mindestens 12 m² je Baum die Schichtstärke des 
durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens 1 m betra-
gen.

10.  Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind 
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwenden 
und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen einen 
Stamm umfang von mindestens 20 cm, kleinkronige Bäume 
einen Stammumfang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe 
über dem Erdboden gemessen, aufweisen. Für Strauch-
pflanzungen sind mindestens zweifach verpflanzte Sträu-
cher mit einer Mindesthöhe von 100 cm zu verwenden. Je 
2 m² Pflanzfläche ist ein Strauch zu pflanzen.

11.  Für die zu erhaltenden Gehölze sind bei Abgang Ersatz-
pflanzungen so vorzunehmen, dass der Umfang und Cha-
rakter der Pflanzung erhalten bleiben. Außerhalb von 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhö-
hungen oder Abgrabungen im Kronenbereich der Bäume 
unzulässig.

12.  Im reinen Wohngebiet sind die Geh- und Fahrwege in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 18. Juni 2020.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord


